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1. Teil: Einleitung

A. Vorbemerkuna

Für einen "normalen" Menschen (sprich: Nicht juristen), der sich auch nicht zu sehr für

rechtliche Problematiken in bezug aufEuropa interessiert, gibt es meist nur zwei Mög-

lichkeiten mit der Materie des Europarechts in Berührung zu kommen. Die erste ist

die, dass eine EuGH-Entscheidung einen Lebensbereich betrifft, der von hohem öf-

fentlichen Interesse ist und in der veröffentlichten Meinung diskutiert wird. Genannt

seien hier lediglich die beiden Bereiche "Bier" und "Fußball", in denen der EuGH mit

seinen Entscheidungen zum Reinheitsgebor sowie zur Ausländerklausel und dem

Transferwesen im Profifußball2 zu heftigen Diskussionen über den Bereich der fachli-

chen Ebene hinaus Anlass gegeben hat.3

Die zweite Möglichkeit ist schlichtweg die, dass jemand in seinem eigenen Handeln

direkt von europarechtlichen Regelungen betroffen ist. Obwohl europarechtliche Re-

gelungen zwischenzeitlich weite Teile des Wirtschaftslebens regeln, wird dies ge-

meinhin nicht entsprechend wahrgenommen, da eine Vielzahl von Regelungen des

nationalen Rechts auf europäischen Richtlinien gemäß Art. 249 Abs. 3 EG beruhen,

die noch eines nationalen Umsetzungsaktes bedürfen. Die Urheberschaft der EG tritt

deshalb nicht ohne weiteres in Erscheinung.

Dies dürfte sich jedoch ändern, wenn man davon ausgeht, dass die so genannten

Grundfreiheiten des EG-Vertrages jeden einzelnen Bürger verpflichten sollen und

nicht nur die Mitgliedstaaten. Für ein derartiges Verständnis spricht die aktuelle

1 EuGH Slg. 1987, 1227, VgI. dazu Moeuch, Reinheitsgebot für Bier -Zum Urteil des EuGH vom

12.3.1987, NJW 1987, 1133, NJW 1987, 1109.
l 2 EuGH Slg. 1995,4921 (Bosman).
I 3 Eine ähnliche öffentliche Diskussion hat wohl auch noch die Diskussion um die so genannte "Tabak-

,. richtlinie" entfacht, VgI. dazu statt Vieler Schneider, Grenzen der RechtsangJejchung in Europa -
Weshalb der Europäische Gerichtshof die Gemeinschaftsorgane in die Schranken wies Frankfurter
Allgemeine Zeitung Nr. 240, 16.10.2000, S. 12 oder Grünwald, Andreas: Schall und Rauch? -Zur
Vereinbarkeit der sogenannten Tabakrichtlinie mit den Grundrechten des Europäischen Gemein-
schaftsrechts, Münster, 1999.
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Rechtsprechung des Gerichtshofs4 sowie einige neuere Literaturstimmen.5 Regelungen I

des EG- Vertrages würden dann alle Wirtschaftsteilnehmer bei beinahe all ihren Hand- r

lungen "begleiten". Ganz konkret könnten die möglichen Folgen einer solchen Ent- }

wicklung von dem Verbot reichen, eine europakritische Partei zu gründen bis zu dem

Verbot, deutschen Honig zu kaufen, obwohl der italienische günstiger und besser ist.6

Die Gefahren für den einzelnen, mit dem EG- Vertrag in Konflikt zu geraten, dürften

sich vervielfachen.

Mit der Frage der Bindung Privater an die Grundfreiheiten des EG-Vertrages wird

darüber hinaus aber auch eine weitaus grundsätzlichere Frage angesprochen: Wie weit

greift Europa in die Freiheit des einzelnen ein und wie weit ist es bereit, die Freiheit

des einzelnen zu schützen? Diese Frage stellt sich in aller Deutlichkeit im Rahmen

einer Abwägung zwischen den drittwirkenden Grundfreiheiten und den Grundrechten.

Die vorliegend behandelte Frage der Drittwirkung der Grundfreiheiten wurde bereits

monographisch behandelt 7. Dennoch bietet sich die neuerliche Befassung mit dieser

Thematik aufgrund der jüngsten Rechtsprechung des Gerichtshofs geradezu an. Dabei

sind auch mehrere Argumente, die für bzw. gegen eine Drittwirkung der Grundfreihei-

ten sprechen sollen, neu zu bewerten. Des weiteren sollen im Rahmen dieser Arbeit

die durch die Annahme einer entsprechenden Drittwirkung auftretenden Probleme im

Bereich der Rechtsfortbildung, des Subsidiaritätsprinzips sowie im Verhältnis zwi-

schen nationaler und gemeinschaftlicher Gerichtsbarkeit aufgezeigt werden.

4 Vor allem die Entscheidung Angonese, EuGH Rs. C-281/98.
5 VgI. nur Ganten, Die Drittwirkung der Grundfreiheiten -Die EG-Grundfreiheiten als Grenze der

Handlungs- und Vertragsfreiheit im Verhältnis zwischen Privaten, oder Forsthoff, Drittwirkung der
Grundfreiheiten: Das EuGH-Urteil Angonese, EWS 2000, 389.
6 Eine derartige Konsequenz wird zwar auch nicht von den Literaturstimmen befiilWortet, die eine

Drittwirkung der Grundfreiheiten befürworten, sie wäre jedoch eine mögliche und logische Folge.
7 Vgl. Jaensch, Die unmittelbare Drittwirkung der Grundfreiheiten -Untersuchung der Verpflichtung

von Privatpersonen durch Art. 30,48,52,59,73 b EGV (Vgl. zu diesem Werk auch die Rezension von
Körber. EuR 2000, 483); Ganten; Schaefer. Die unmittelbare Wirkung der nichttarifären Handels-
hemnmisse (Art. 30 EWGV) in den Rechtsbeziehungen zwischen Privaten -Probleme der horizonta-
len unmittelbaren Wirkung des Gemeinschaftsrechts. gezeigt sm Beispiel des Art. 30 EWGV.
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Der Arbeit steht zunächst eine Begriffsklärung voran, die einen Beitrag zur Verringe-

rung der durch eine kaum übersehbare Begriffsvielfalt ausgelösten Verwirrung in dem

hier behandelten Problembereich leisten soll.8 Sodann wird anband einer Auslegung

des EG- Vertrages analysiert, ob den Grundfreiheiten eine unmittelbare Drittwirkung

zukommt.9 Vor diesem Hintergrund wird im Anschluss die Rechtsprechung des Ge-

richtshofes zu den einzelnen Grundfreiheiten dargestellt und kritisch beleuchtet.lo In

einem weiteren Abschnitt sollen die Folgen und Problematiken dargestellt und teilwei-

se gelöst werden, die entstehen, wenn man von einer unmittelbaren Drittwirkung der

Grundfreiheiten ausgeht.11 Zum Schluss der Arbeit werden die gefundenen Ergebnisse

noch einmal kurz zusammengefasst.12

/

r

8 1. Teil, B.

92. Teil.
103. Teil.
11 4. Teil.
12 5. Teil.


